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5 DIE MANDANTEN I INFORMATION  

      

Themen dieser Ausgabe 

   

 
◼ Aufteilungsgebot bei Hotelleistungen 

◼ Privatnutzung eines betrieblichen Pkw durch den  

Gesellschafter-Geschäftsführer 

◼ Fremdüblichkeit der Verzinsung einer durch  

Entgeltumwandlung finanzierten Pensionszusage 

 
◼ Feier für die Verabschiedung eines Arbeitnehmers 

kein Arbeitslohn 

◼ Kein Spekulationsgewinn bei Verkauf eines Luxus-

Wohnmobils 

◼ Termine: Steuer und Sozialversicherung 

 

   

    

Ausgabe Mai 2026 
 

   

Sehr geehrte Mandantin,  

sehr geehrter Mandant, 

auch mit unserer Mai-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  

Wirtschaftsrecht informieren (Rechtsstand: 25.3.2026). 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 

 

Unternehmer 

Aufteilungsgebot bei Hotelleistungen 

Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

(EuGH) darf der deutsche Gesetzgeber die Anwendung des 

ermäßigten Umsatzsteuersatzes von 7 %, der für Hotelüber-

nachtungen gilt, auf die eigentliche Hotelübernachtung so-

wie auf diejenigen Nebenleistungen, die unmittelbar der 

Beherbergung dienen, beschränken. Dementsprechend dür-

fen die Nebenleistungen, die nicht unmittelbar der Beherber-

gung dienen, dem regulären Umsatzsteuersatz von 19 % 

unterworfen werden, auch wenn die Nebenleistung in einem 

Pauschalpreis für die Übernachtung enthalten ist. 

Hintergrund: Nach dem deutschen Umsatzsteuerrecht un-

terliegen Beherbergungsleistungen von Hotels, Pensionen, 

Campingplatzbetreibern etc. dem ermäßigten Umsatzsteu-

ersatz von 7 %. Der ermäßigte Umsatzsteuersatz gilt nach 

dem Gesetz jedoch nicht für Leistungen, die nicht unmittel-

bar der Beherbergung dienen, auch wenn diese Leistungen 
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in einem Pauschalpreis enthalten sind. Damit besteht nach 

dem deutschen Umsatzsteuerrecht ein Aufteilungsgebot. 

Sachverhalt: Der EuGH musste über drei Fälle entscheiden. 

Im ersten Fall bot ein Hotel neben der Übernachtung optio-

nal ein Frühstück zum Preis von 4,50 € an; im Hotelpreis war 

ein Parkplatz enthalten. Im zweiten Fall waren im Übernach-

tungspreis ebenfalls ein Parkplatz sowie WLAN und die Nut-

zung des Fitness- und Wellnessbereichs des Hotels enthal-

ten. Im dritten Fall gehörte zur Übernachtung ein Frühstück, 

das nicht abgewählt werden konnte.  

Das Finanzamt wandte in allen drei Fällen den ermäßigten 

Umsatzsteuersatz lediglich für die Übernachtung selbst an 

und teilte den jeweiligen Zimmerpreis auf die eigentliche 

Übernachtungsleistung (7 %) und auf die Nebenleistung(en) 

(19 %) auf. Hiergegen wehrten sich die drei Hotelbetreiber. 

Die Fälle kamen zum Bundesfinanzhof (BFH), der sie dem 

EuGH vorlegte. Der EuGH sollte prüfen, ob das Aufteilungs-

gebot des deutschen Umsatzsteuerrechts gegen Europa-

recht verstößt. 

Entscheidung: Der EuGH bestätigte die Vereinbarkeit des 

deutschen Aufteilungsgebots mit europäischem Umsatz-

steuerrecht: 

◼ Das umsatzsteuerliche Aufteilungsgebot für Übernach-

tungsleistungen von Hotels und Pensionen verstößt nicht 

gegen Europarecht. Ein EU-Staat kann die Anwendung 

des ermäßigten Umsatzsteuersatzes auf konkrete und 

spezifische Fälle bzw. Aspekte beschränken. Dabei ist der 

Grundsatz der steuerlichen Neutralität zu beachten. 

◼ Der deutsche Gesetzgeber hat diese Vorgaben beachtet. 

So lassen sich die konkreten und spezifischen Fälle aus 

den umsatzsteuerlichen Verwaltungsanweisungen ablei-

ten. Diese Anweisungen, die für die Finanzämter verbind-

lich sind, nennen sowohl Beispiele für Nebenleistungen, 

die dem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegen (z. B. 

den Weckdienst oder die Reinigung des Hotelzimmers), als 

auch Beispiele für Nebenleistungen, die dem regulären 

Umsatzsteuersatz von 19 % unterliegen, z. B. die Überlas-

sung von Tagungsräumen. 

◼ Der deutsche Gesetzgeber hat auch den Grundsatz der 

steuerlichen Neutralität beachtet. Dieser Grundsatz wird 

durch das Aufteilungsgebot nicht verletzt, weil das Auftei-

lungsgebot gewährleistet, dass das Hotel Nebenleistungen 

wie z. B. ein Frühstück, eine Parkplatzüberlassung oder die 

Saunanutzung nicht zu einem niedrigeren Umsatzsteuer-

satz anbietet als ein Gastronom oder ein Parkhaus- oder 

Saunabetreiber in unmittelbarer Nachbarschaft des Hotels. 

Hinweise: Der EuGH hatte sich in früheren Entscheidungen 

gegen eine Aufteilung einheitlicher Leistungen ausgespro-

chen. Der BFH hatte deshalb angenommen, dass das ge-

setzliche Aufteilungsgebot bei Hotelleistungen gegen das 

Europarecht verstoßen könnte. Der EuGH hat dieser An-

nahme nun widersprochen. 

Die abschließende Entscheidung über die drei Fälle obliegt 

nun dem BFH, der das gesetzliche Aufteilungsgebot beach-

ten und den jeweiligen Pauschalpreis auf den ermäßigt zu 

besteuernden Teil und den regulär zu besteuernden Teil auf-

teilen muss. 

Privatnutzung eines Pkw durch den 
Gesellschafter-Geschäftsführer 

Es spricht ein Anscheinsbeweis dafür, dass ein Gesellschaf-

ter-Geschäftsführer einer GmbH ein betriebliches Fahrzeug 

der GmbH, über das er verfügen kann, auch privat nutzt. 

Hintergrund: Die Privatnutzung eines Pkw durch einen Ar-

beitnehmer kann zu Arbeitslohn oder – wenn der Pkw einer 

Kapitalgesellschaft gehört und vom Gesellschafter genutzt 

wird – zu einer verdeckten Gewinnausschüttung führen. 

Sachverhalt: L war alleiniger Gesellschafter-Geschäftsfüh-

rer der Klägerin, einer GmbH. Die Schwester des L war 

ebenfalls bei der GmbH angestellt. Die GmbH besaß in den 

Streitjahren 2015 bis 2017 einen Porsche Cayman S, einen 

Porsche Panamera GTS, einen Porsche Cayenne S Diesel 

sowie einen Porsche Carrera 4 GTS Cabrio. Die GmbH hatte 

keine Nutzungsvereinbarung bezüglich dieser Fahrzeuge 

mit L abgeschlossen. Der Porsche Cayman S wurde von der 

Schwester des L ebenfalls ohne Nutzungsvereinbarung ge-

nutzt. Das Finanzamt ging von einer Privatnutzung der vier 

Fahrzeuge durch L und dessen Schwester aus und setzte 

eine verdeckte Gewinnausschüttung in Höhe von 20 % der 

Aufwendungen für die Pkw zuzüglich eines Gewinnauf-

schlags von 5 % an. Das Finanzgericht wies die Klage der 

GmbH ab; hiergegen erhob die GmbH Nichtzulassungsbe-

schwerde beim Bundesfinanzhof (BFH). 

Entscheidung: Der BFH wies die Nichtzulassungsbe-

schwerde als unbegründet zurück: 

◼ Zu Recht ist das Finanzamt von einer Privatnutzung der 

betrieblichen Pkw ausgegangen. Es besteht nämlich ein 

Anscheinsbeweis für die Privatnutzung eines betriebli-

chen Pkw einer GmbH durch ihren Gesellschafter-Ge-

schäftsführer, wenn der Pkw dem Gesellschafter-Ge-

schäftsführer zur Verfügung steht. 

◼ Der Anscheinsbeweis gilt auch dann, wenn es keine ver-

tragliche Vereinbarung über die Privatnutzung gibt oder 

wenn im Anstellungsvertrag ausdrücklich ein Privatnut-

zungsverbot vereinbart worden ist. 

◼ Ein Privatnutzungsverbot kann den Anscheinsbeweis 

nicht erschüttern, wenn es keine organisatorischen Maß-

nahmen zur Beachtung des Privatnutzungsverbots gibt 

und kein Fahrtenbuch geführt wird, aus dem sich die aus-

schließliche betriebliche Nutzung des Pkw ergeben könnte. 

Hinweise: Die aktuelle Entscheidung betrifft die private Nut-

zung eines betrieblichen Pkw einer GmbH durch einen Ge-

sellschafter-Geschäftsführer. Ein Privatnutzungsverbot, das 

zwischen der GmbH und ihrem Gesellschafter-Geschäfts-

führer vereinbart wird, wird steuerlich nicht anerkannt. Denn 

es ist davon auszugehen, dass sich der Gesellschafter-Ge-

schäftsführer nicht selbst kontrolliert. 

Anders ist dies bei einem Privatnutzungsverbot, das ein „ty-

pischer“ Arbeitgeber mit seinem Arbeitnehmer im Rahmen 

der Dienstwagenüberlassung vereinbart. Hier wird das Pri-

vatnutzungsverbot akzeptiert, weil es sich um zwei Vertrags-

partner mit unterschiedlichen Interessen handelt. Mit ei-

nem Privatnutzungsverbot kann hier der Ansatz eines steu-

erpflichtigen geldwerten Vorteils verhindert werden. Der 
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BFH geht davon aus, dass sich der Arbeitnehmer an das Pri-

vatnutzungsverbot hält. 

Fremdüblichkeit der Verzinsung einer 
durch Entgeltumwandlung finanzierten 
Pensionszusage 

Wird einem angestellten Gesellschafter eine Pensionszu-

sage erteilt, die durch eine Entgeltumwandlung finanziert 

wird und für die die GmbH als Arbeitgeberin einen Zinssatz 

zusagt, so ist die Fremdüblichkeit dieser Verzinsung nicht 

anhand des Zinssatzes, der für eine arbeitgeberfinanzierte 

Pensionszusage für einen anderen Arbeitnehmer der GmbH 

vereinbart worden ist, zu überprüfen. Entscheidend ist viel-

mehr, ob die Gesamtausstattung der Bezüge unter Einbe-

ziehung der Pensionszusage angemessen ist. 

Hintergrund: Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt bei 

einer Vermögensminderung oder auch verhinderten Vermö-

gensmehrung einer Kapitalgesellschaft vor, die durch das 

Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist und nicht zu einer of-

fenen Gewinnausschüttung gehört. Die verdeckte Gewinn-

ausschüttung erhöht das Einkommen der Kapitalgesell-

schaft und wird beim Gesellschafter als Kapitaleinnahme 

versteuert. Ein typisches Beispiel für eine verdeckte Gewinn-

ausschüttung ist ein überhöhtes Gehalt für den Gesellschaf-

ter-Geschäftsführer. 

Sachverhalt: Die Klägerin war eine GmbH. An der Klägerin 

waren M mit 60 % und ihr Sohn S mit 40 % beteiligt, wobei 

S zugleich Geschäftsführer war. Prokuristin der GmbH war 

T, die Tochter der M. Die GmbH erteilte im Jahr 2013 dem S 

und der T Pensionszusagen. Diese sollten in der Weise fi-

nanziert werden, dass S und T zugunsten der Renten im 

Rahmen einer Entgeltumwandlung auf einen Teil ihrer Ar-

beitslöhne (Urlaubs- und Weihnachtsgelder) verzichten. Die 

GmbH sagte einen Zinssatz von 6 % zu. Daneben hatte die 

GmbH dem Arbeitnehmer D eine arbeitgeberfinanzierte, 

also nicht durch Entgeltumwandlung finanzierte Pensionszu-

sage erteilt, die mit 3 % verzinst wurde. Das Finanzamt 

setzte in Höhe der Differenz von drei Prozentpunkten (6 % 

statt 3 %) eine verdeckte Gewinnausschüttung an und er-

höhte das Einkommen der GmbH entsprechend. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) verwies den 

Fall zur weiteren Prüfung an das Finanzgericht zurück: 

◼ Allein der unterschiedliche Zinssatz für die Pensionszusa-

gen, die S und T erteilt wurden, und für die Pensionszu-

sage, die D erteilt wurde, rechtfertigt nicht den Ansatz einer 

verdeckten Gewinnausschüttung. 

◼ Zwar wird eine auf Entgeltumwandlung beruhende Pensi-

onszusage, bei der der Kapitalstock vom Arbeitgeber mit 

einem den risikoarmen Marktzins übersteigenden Satz zu 

verzinsen ist, nicht mehr ausschließlich vom Arbeitnehmer 

finanziert. 

◼ Jedoch sind grundsätzlich auch auf diese Weise "mischfi-

nanzierte" Versorgungszusagen anzuerkennen, wenn die 

Gesamtausstattung der Arbeitnehmer angemessen ist. 

Zur Gesamtausstattung gehören neben den Rentenan-

wartschaften insbesondere der monatliche Arbeitslohn so-

wie sonstige arbeitgeberseitige Zuwendungen, wie z. B. 

die Gestellung eines Firmenwagens zur privaten Nutzung. 

Hinweis: Das Finanzgericht muss nun die Angemessenheit 

der Gesamtausstattungen von S und T überprüfen. Dabei 

muss es auch prüfen, ob und gegebenenfalls in welchem 

Umfang die GmbH zur Finanzierung der Pensionszusage 

beigetragen hat. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Feier für die Verabschiedung eines 
Arbeitnehmers kein Arbeitslohn 

Die feierliche Verabschiedung eines Arbeitnehmers führt bei 

diesem nicht zu Arbeitslohn, wenn es sich um ein Fest des 

Arbeitgebers handelt. Arbeitslohn liegt auch insoweit nicht 

vor, als die Kosten auf den Arbeitnehmer und auf seine vom 

Arbeitgeber eingeladenen Familienangehörigen entfallen. 

Hintergrund: Zum Arbeitslohn gehören nicht nur das eigent-

liche Gehalt bzw. der Arbeitslohn, sondern auch Sachbe-

züge, z. B. eine vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte 

Wohnung oder auch Waren oder Dienstleistungen, die der 

Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zukommen lässt. Ein Sach-

bezug kann auch darin liegen, dass der Arbeitgeber die Kos-

ten für eine private Feier des Arbeitnehmers übernimmt. 

Sachverhalt: Die Klägerin war eine Bank, deren Vorstands-

vorsitzender X im Jahr 2019 in den Ruhestand ging. Die 

Bank lud zur „Verabschiedung des Vorstandsvorsitzenden X 

und Einführung des neuen Vorstandsvorsitzenden sowie 

Übergabe des Vorstandsvorsitzes“ 300 Gäste aus den Be-

reichen öffentliches Leben, Politik, Verwaltung und Wirt-

schaft sowie ausgewählte Arbeitnehmer ein. Außerdem wur-

den acht Familienangehörige des X eingeladen. Die Veran-

staltung fand in den Räumen der Bank statt. Die Bank trug 

die Kosten für die gesamte Veranstaltung. Das Finanzamt 

behandelte die gesamten Kosten als Arbeitslohn des X und 

erließ gegenüber der Klägerin einen Lohnsteuer-Haftungs-

bescheid. Die Bank akzeptierte die Inanspruchnahme durch 

Haftungsbescheid, soweit die Kosten auf X und seine acht 

Familienangehörigen entfielen, und wehrte sich im Übrigen 

gegen den Haftungsbescheid. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der Klage 

statt: 

◼ Die von der Bank getragenen Kosten führten nicht zu Ar-

beitslohn des X. Es fehlt an einer objektiven Bereicherung, 

weil es sich nicht um eine private Feier des X, sondern um 

ein Fest seines Arbeitgebers handelte. 

◼ Ein Fest des Arbeitgebers ist anzunehmen, wenn der Ar-

beitgeber als Gastgeber auftritt, die Gästeliste erstellt, 

überwiegend Geschäftsfreunde und -kunden bzw. Per-

sonen des öffentlichen Lebens einlädt, das Fest in den 

Räumen des Arbeitgebers stattfindet und das Fest den 

Charakter einer betrieblichen Feier aufweist. 

◼ Diese Voraussetzungen waren vorliegend erfüllt. Die Bank 

hat eingeladen und die Gästeliste erstellt. Bei den eingela-

denen Gästen handelte es sich überwiegend um Ge-

schäftsfreunde sowie um Personen des öffentlichen Le-

bens. Ferner fand die Feier in den Räumen der Bank statt. 

Außerdem wurde auf der Feier der neue Vorstandsvorsit-

zende vorgestellt. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass 

die Verabschiedung eines Arbeitnehmers in den 
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Ruhestand ganz überwiegend beruflichen Charakter hat, 

da die Verabschiedung der letzte Akt des Arbeitnehmers in 

seinem aktiven Dienst ist. 

Hinweise: Als unbeachtlich sah es der BFH an, dass auch 

acht Familienangehörige des X an der Feier teilnahmen. 

Hierdurch wurde aus der betrieblichen Feier keine private 

Feier; vielmehr stellt eine Teilnahme der Familienangehöri-

gen eine bloße Begleiterscheinung der betrieblichen Feier 

dar, wenn die Teilnahme der Angehörigen gesellschaftlich 

üblich ist und die Familienangehörigen vom Arbeitgeber ein-

geladen worden sind. Auch der auf X selbst entfallende An-

teil der Kosten war nicht als Arbeitslohn zu besteuern, weil 

die Teilnahme des X ein bloßer Reflex der betrieblichen 

Feier der Klägerin war. 

Der BFH konnte nicht den gesamten Lohnsteuer-Haftungs-

bescheid aufheben, weil die Bank die Lohnsteuer akzeptiert 

hatte, soweit sie auf X und seine acht Familienangehörigen 

entfiel. Mit seinem Urteil widerspricht der BFH der Auffas-

sung der Finanzverwaltung und stellt klar, dass Unterneh-

men die Kosten für die Verabschiedung ihrer scheidenden 

Mitarbeiter ohne lohnsteuerliche Nachteile übernehmen kön-

nen, solange die Veranstaltung objektiv als betriebliches 

Fest des Arbeitgebers ausgestaltet ist. 

Alle Steuerzahler 

Kein Spekulationsgewinn bei Verkauf 
eines Luxus-Wohnmobils 

Der Gewinn aus dem Verkauf eines Luxus-Wohnmobils, das 

tageweise an eine Gesellschaft vermietet worden war, führt 

nicht zu einem steuerpflichtigen Spekulationsgewinn, wenn 

das Wohnmobil nach den Umständen des Einzelfalls ein Ge-

genstand des täglichen Gebrauchs ist. Hierfür spricht es, 

wenn das Wohnmobil einem Wertverzehr unterliegt 

und/oder kein Wertsteigerungspotenzial aufweist. 

Hintergrund: Der Verkauf eines beweglichen Wirtschafts-

guts des Privatvermögens innerhalb eines Jahres mit Ge-

winn führt zu einem steuerpflichtigen Spekulationsgewinn. 

Der Gesetzgeber sieht allerdings eine Ausnahme von der 

Steuerpflicht für Veräußerungen von Gegenständen des täg-

lichen Gebrauchs vor. Bei Immobilien beläuft sich die Spe-

kulationsfrist auf zehn Jahre. 

Sachverhalt: Die Kläger waren Eheleute. Im Juni 2020 er-

warben sie ein sehr aufwändig ausgestattetes Wohnmobil 

zum Preis von rund 323.000 €. Die Kläger vermieteten das 

Wohnmobil tageweise an die X-GmbH; Alleingesellschafte-

rin und -geschäftsführerin der X-GmbH war die Ehefrau. Die 

Vermietung des Wohnmobils führte zu einem Verlust, der bei 

den sonstigen Einkünften berücksichtigt wurde; allerdings 

wirkte sich der Verlust steuerlich nicht aus, weil das Gesetz 

ein Verlustausgleichs- und -abzugsverbot für Verluste aus 

der Vermietung beweglicher Wirtschaftsgüter im Rahmen 

der sonstigen Einkünfte regelt. Im März 2021 verkauften die 

Kläger das Wohnmobil zum Preis von ca. 315.000 €. Das Fi-

nanzamt ermittelte einen Spekulationsgewinn, indem es – 

dem Gesetz entsprechend – die Abschreibung hinzurech-

nete, auch wenn sich die Abschreibung wegen des Verlust-

ausgleichs- und -abzugsverbots steuerlich nicht ausgewirkt 

hatte. Die Kläger machten geltend, dass es sich bei dem Lu-

xus-Wohnmobil um einen Gegenstand des täglichen Ge-

brauchs handle, so dass kein steuerpflichtiger Spekulations-

gewinn entstehen könne. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der Klage 

statt: 

◼ Das Luxus-Wohnmobil war ein Gegenstand des täglichen 

Gebrauchs und unterlag daher nicht der Steuerpflicht für 

Spekulationsgewinne. 

◼ Ein Gegenstand des täglichen Gebrauchs liegt bei ei-

nem Gebrauchsgegenstand vor, der vorrangig zur Nut-

zung angeschafft wird und der bei objektiver Betrachtung 

einem Wertverzehr unterliegt und/oder der kein Wertstei-

gerungspotenzial aufweist. 

◼ Das Luxus-Wohnmobil erfüllte diese Voraussetzungen. Es 

ist nämlich zur Nutzung und weder als Kapitalanlage noch 

zur Vermögensbildung angeschafft worden. Der Wertver-

zehr zeigt sich darin, dass der Veräußerungserlös um ca. 

8.000 € niedriger war als die Anschaffungskosten. 

◼ Für die Einstufung als Gegenstand des täglichen Ge-

brauchs kommt es nicht darauf an, ob das Wirtschaftsgut 

üblicherweise zu einem Haushalt gehört, ob es für die Er-

zielung von Einkünften genutzt wird, ob es wertvoll ist oder 

ob es täglich genutzt wird. 

Hinweise: Zwar beträgt die Spekulationsfrist für bewegliche 

Wirtschaftsgüter grundsätzlich nur 1 Jahr. Anders ist dies je-

doch, wenn das bewegliche Wirtschaftsgut – wie im Streitfall 

– zumindest in einem Jahr zur Erzielung von Einkünften ein-

gesetzt worden ist. Dann verlängert sich die Spekulations-

frist auf zehn Jahre. Diese Verlängerung hatte im Streitfall 

jedoch keine Bedeutung, weil die Kläger das Wohnmobil be-

reits nach neun Monaten verkauft hatten. 

 

Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im Mai 2026 

11.5.2026 Umsatzsteuer; Lohnsteuer, Kirchensteuer zur Lohnsteuer, ggf. Solidaritätszuschlag 

Zahlungsschonfrist bis zum 15.5.2026 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

15.5.2026 Gewerbesteuer, Grundsteuer 

Zahlungsschonfrist bis zum 18.5.2026 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

27.5.2026 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 27.5.2026 

Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 22.5.2026 

 


